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 Änderungsantrag 

 Ergänzungsantrag 

 Neue Fassung 

zur Drucksache Nr. 

19/SVV/0342 

  öffentlich 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Betreff:  Räume für Kulturschaffende und Kreative – Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum 
KreativQuartier3 

 Erstellungsdatum 28.03.2019 

 Eingang 922:  

   

 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

28.03.2019 K/W        X 

                        

                        

                        

 

Ergänzungsvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge ergänzend zur Vorlage 19/SVV/0342 beschließen: 
 
Ergänzung zu Punkt 1) der Vorlage Grundstücksvergabe/-verfahren: 
 
Die Grundstücksvergabe erfolgt als Konzeptvergabe zum Festpreis mit anschließender 
Anhandgabe (Anlage 1) entsprechend den Erläuterungen zu den Eckpunkten. Dabei sind 
insbesondere folgende Vorgaben sicherzustellen: 

• Sicherstellung der genannten Anfangsmieten 

• eine Mietpreisbindung von 5 bis 10 Jahren 

• ein Mieterbestandschutz von 5 bis 10 Jahren 

• die Sicherstellung des vorgesehenen Mischnutzungskonzepts 
Sowohl ein Verkauf als auch eine Vergabe in Erbbaupacht (bei unmittelbarem finanziellem 
Ausgleich des Treuhandvermögens) sind möglich. 
 
Weiterhin soll folgende Ergänzung zur Begründung beim Punkt „Erläuterungen zu den Eckpunkten 
der Entwicklung des Kreativ-Quartiers“ vorgenommen werden: 

Neu einfügen als vorletzten Absatz beim Abschnitt „Profil“: 

Um eine zumindest befristete Mietpreisbindung sicherzustellen, wird die Stadtverwaltung beauftragt 
zu prüfen, 

• inwieweit Existenzförderprogramme des Landes Brandenburg bzw. der ILB als Zuschuss für 
das Bauprojekt in Anspruch genommen werden können, 

• inwieweit die Stadt selbst im Rahmen eines Atelierförderprogramms durch investive 
Zuschüsse verbunden mit einer entsprechenden Mietpreisbindung einen Beitrag zu 
dauerhaft bezahlbaren Ateliermieten leisten kann. 

 
 Unterschrift  
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